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Stadt Gerolzhofen

Herrn Ersten Bürgermeister

Hartmut Bräuer

Weiße-Turm-Straße


97447 Gerolzhofen

Gerolzhofen, 24. Okt. 2002

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ich stelle folgenden Antrag zur Diskussion und Abstimmung:

Antrag zur Einrichtung Gleichstellungsstelle mit Gleichstellungs- und Seniorenbeauftragten

1. Die Stadt Gerolzhofen richtet eine kommunale Gleichstellungsstelle ein. Die Gleichstellungsstelle wird mit einer geeigneten qualifizierten Honorarkraft besetzt.

2. Die Gleichstellungsbeauftragte ist berechtigt an den Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse mit beratender Stimme teilzunehmen. Sie hat das Recht, zu den Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs nach Wortmeldung entsprechend den Regeln des Stadtrates das Wort zu ergreifen. Auf Vorschlag der Gleichstellungs-beauftragten sollen durch den Bürgermeister Themen ihres Aufgabenbereichs auf die Tagesordnung des Stadtrates oder der Ausschüsse gesetzt werden.

3. Die Gleichstellungsbeauftragte soll an der Erarbeitung von Planungen, Sitzungs-vorlagen und Entscheidungen im Rahmen der Verwaltung ihres Aufgabenbereichs bereits im Vorfeld beteiligt werden. Die Gleichstellungsbeauftragte hat im Rahmen ihres Aufgabenbereichs Zugang zu allen Einrichtungen der Stadt Gerolzhofen. Ihr sind die zur Erfüllung Ihrer Aufgaben notwendigen Unterlagen zur Verfügung zu stellen, sowie Auskünfte zu erteilen. Die Gleichstellungsbeauftragte hat Informationen, die sie im Rahmen ihrer Tätigkeit erhält und die eine vertrauliche Behandlung erfordern, auch nach Ende ihrer Tätigkeit vertraulich zu behandeln.

4. Die Stelle der Gleichstellungsbeauftragten wird öffentlich ausgeschrieben. Entsprechende Qualifikationen und insbesondere auch berufliche und ehrenamtliche Erfahrungen, sollen vorhanden sein.

5. Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten soll es insbesondere sein:

· Dazu beizutragen, daß die tatsächliche Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Gerolzhofen gefördert und Benachteiligungen aufgrund des Geschlechts verhindert werden,

· Ansprechpartnerin für jede Frau und jeden Mann zu sein, die/der annimmt aufgrund des Geschlechts, insbesondere von Behörden und Verwaltungen benachteiligt worden zu sein,

· Maßnahmen und Verbesserungen einzuleiten, die zum Abbau von Benachteiligungen von Frauen führen,

· Über eigenen Presse- und Medienarbeit, Aufklärungs- und Informationsveranstaltungen, Anhörungen, Vorträge und Broschüren darauf hinzuwirken, daß diskriminierende Entwicklungen und Praktiken öffentlich wahrgenommen und antidiskriminierende Maßnahmen entwickelt werden,

· Mit anderen Gleichstellungsbeauftragten, Frauenvereinen, Selbsthilfegruppen und –initiativen, VHS, Bibliothek, Schulen, Jugendhaus und Jugendorganisationen, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden, Kirchen und weiteren Institutionen und Behörden zusammenzuarbeiten und Erfahrungen auszutauschen.

· Die Gleichstellungsbeauftragte soll in Ihrer Funktion als Seniorenbeauftragte auch Ansprechperson für alte Menschen in Gerolzhofen sein und diesen beratend und vermittelnd zur Seite stehen. Hierzu ist insbesondere auch der Kontakt zu Senioreneinrichtungen, Seniorenverbänden und einschlägig tätigen Organisationen zu suchen.

6. Die Gleichstellungsbeauftragte wird unmittelbar dem Ersten Bürgermeister zugeordnet. Der Dienstraum der Gleichstellungsbeauftragten soll möglichst im Bereich der Stadtbibliothek oder der VHS untergebracht werden. Sie soll bis zum 31. März eines jeden zweiten Jahres einen Bericht über ihre Tätigkeit im vorangegangenen Zeitraum erstellen und diesen dem Stadtrat vorlegen. Darin soll ein Überblick über den Stand der kommunalen Situation in Gerolzhofen gegeben und Verbesserungen angeregt werden.

7. Der Gleichstellungsbeauftragten werden zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendige Sachmittel zur Verfügung gestellt. Im Haushaltsplan soll ein eigener Titel ausgewiesen werden.

8. Die Stelle der Gleichstellungsbeauftragten soll zunächst für eine Zeit von drei Jahren mit einer Honorarkraft besetzt werden. Danach entscheidet der Stadtrat, nach Abwägung der bis dahin gesammelten Erfahrungen, neu über die Besetzung nach Absatz 1. Die Honorarkraft wird in diesem Zeitraum mit einer Tätigkeit von 6 Stunden pro Woche durch die Stadt Gerolzhofen beauftragt.

Begründung:

Trotz der seit langem verfassungsrechtlich garantierten Gleichberechtigung der Frau in Artikel 3 Abs. 2 GG ist die Gleichberechtigung faktisch noch längst nicht vollzogen. Um diesem Ziel näher zu kommen, bedarf es neben einer allgemeinen Bewußtseinsänderung und daraus resultierendem Verhalten, gezielten Handelns auf allen Ebenen, vor allem auch auf der kommunalen Ebene.

Die faktische Gleichstellung von Frauen im öffentlichen Leben wird auch neue Motivation für verstärkte ehren- oder nebenamtliche Mitarbeit von Frauen in öffentlichen, gesellschaftlichen und politischen Bereichen bringen, in denen Frauen bisher stark unterrepräsentiert sind.

Zur Erreichung dieses Zieles ist die Einrichtung der Gleichstellungsstelle in Gerolzhofen mit den o.g. Aufgaben, Rechten und der erforderlichen Ausstattung ein notwendiger Schritt in die richtige Richtung.

Durch die zunächst vorgenommene zeitliche Befristung ist es möglich, Erfahrungen zu sammeln und diese nach Ablauf des Zeitraums neu zu bewerten. Die finanziellen Aufwendungen sind überschaubar und können ggf. der Finanzsituation der Stadt angepaßt werden.

Rechtliche Grundlage des Antrags ist das Bayerische Gleichstellungsgesetz (BayGlG),
Bayerisches Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern vom 24. Mai 1996.
Die gleichzeitige Beauftragung als Seniorenbeauftragte ist sinnvoll, da in Gerolzhofen der Anteil der älteren Menschen steigt. Insbesondere Personen, die sich aufgrund von Gebrechlichkeit, Krankheit, Pflegebedürftigkeit und Immobilität in einer Abhängigkeit befinden, benötigen eine   n e u t r a l e   Ansprechperson auf Stadtebene. Die Seniorenbeauftragte kann vor allem beratend und vermittelnd tätig werden.

Warum braucht GEO eine Gleichstellungsbeauftragte?

Im Grundgesetz steht seit 1949 im Artikel 3: "Männer und Frauen sind gleichberechtigt."
In der Realität ist dieser Rechtsanspruch noch nicht verwirklicht:
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Frauen sind im öffentlichen Leben in politischen Ämtern und Gremien zu wenig vertreten , (z.B. in Gerolzhofen nur vier Frauen im Stadtrat [ = 25%], keine Bürgermeisterin, nur wenige Vereinsvorsitzende …)
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Frauen müssen Familienarbeit häufig allein erledigen,
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Frauen leisten die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, trotz fehlender Unterstützung der Gesellschaft (und der Männer), oder sie müssen sich zwischen Familie und Beruf entscheiden und auf einen der Lebensbereiche verzichten,
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Frauen sind sozial schlechter abgesichert als Männer,
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Frauen arbeiten nach wie vor in schlecht bezahlten Berufen,
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  Frauen sind in Führungspositionen stark unterrepräsentiert,
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  Frauen werden in erschreckendem Ausmaß von seelischer und körperlicher Gewalt bedroht,
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Frauen sind häufiger von sozialer Not und Armut betroffen, insbesondere als alleinerziehende Mütter und im Alter.

Zur Verbesserung der Situation von Frauen wurde vor ein paar Jahren das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland  ergänzt: 

"Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin." (Art.3, Abs. 2, GG)

Inzwischen gibt es in vielen Gemeinden eine Gleichstellungsstelle mit einer neben- oder hauptamtlichen Mitarbeiterin, der Gleichstellungsbeauftragten.

Ziele der Gleichstellungsbeauftragten
Die Gleichstellungsbeauftragte ...
... setzt sich für die Rechte und Interessen aller Frauen ein,
... unterstützt Projekte und Initiativen, die zur Verbesserung der Situation der Frauen in Gerolzhofen beitragen,
... bietet Sprechstunden und Beratungen für Frauen an, die Hilfe suchen,
... achtet darauf, daß in der Verwaltung Gleichstellungsgesichtspunkte berücksichtigt werden,
... hält Kontakt zu Institutionen und Verbänden, um auf Belange und Interessen von Frauen aufmerksam zu machen.

Die Gleichstellungsbeauftragte ist für Hilfe- und Ratsuchende Ansprechpartnerin, ...
... wenn sie Unterstützung und Hilfe bei der Durchsetzung Ihrer Rechte benötigen,
... wenn sie Informationen und Auskünfte haben möchten,
... wenn sie Kontakt zu Frauengruppen oder Initiativen suchen,
... wenn sie selbst Frauenprojekte initiieren möchten,
... wenn sie auf Benachteiligungen (z.B. im Arbeitsleben) hinweisen möchten,
... wenn sie von psychischer und physischer Gewalt betroffen sind und Hilfe benötigen,
... wenn sie die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten einfach nur kennen lernen wollen.

Alle Gespräche werden selbstverständlich vertraulich behandelt. 

Zuständigkeit der Gleichstellungsbeauftragten
Die Gleichstellungsbeauftragte ist zuständig, für

· Angestellte und ArbeiterInnen der Stadt Gerolzhofen und ihrer unmittelbaren und mittelbaren Einrichtungen,

· Vereine und Verbände, kirchliche und soziale Einrichtungen,

· alle Frauen der Stadt.
Ob sie auch für die VG und ihre Einrichtungen zuständig wird, entscheidet die VG-Versammlung bzw. die VG-Gemeinden.
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